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Sicherheit schaffen 
unsere Neutralität nicht unbedingt be-
achtet worden wäre. Ohnehin hat uns die 
Sowjetunion neben hohen Besatzungs-
kosten auch beträchtliche Kosten für den 
Staatsvertrag auferlegt und in wirtschafts-
schädigender Weise die Teilnahme am 
europäischen Integrationsweg verwehrt. 
Folglich hat die Neutralität für Österreich 
beziehungsweise für die Österreicherin-
nen und Österreicher mehr eine identi-
tätsstiftende denn eine friedenssichernde 
Wirkung. 

Österreich hat sich in eigener Ent-
scheidung im Oktober 1955 formell zur 
immerwährenden Neutralität verpflich-
tet. Allerdings war diese Bereitschaft zur 
"Neutralität nach Schweizer Muster" be-
reits im Moskauer Memorandum vom 
April desselben Jahres festgehalten wor-

den und war Voraussetzung für das 
Zustandekommen des Staatsvertrags. 
Schon zuvor, im Jänner 1954, hatte 
US-Präsident Eisenhower im Zuge eines 
Frühstücksgesprächs seinem Außenmi-
nister Dulles gegenüber erklärt, dass er 
sich "eine Neutralität nach Schweizer 
Muster" für Österreich vorstellen könne. 
Dulles wiederum teilte dies dem sowjeti-
schen Außenminister Molotow mit - mit 
der Folge, dass der Vorschlag bei der 
Berliner Konferenz im selben Jahr von 
sowjetischer Seite offiziell vorgetragen 
wurde. Die Anregung von Eisenhower 
gründete sich auf seine Erfahrung, dass 
das Schweizer Modell eine bewaffnete 
und von Westorientierung geprägte 
Neutralität ist. 

Während die Westorientierung un-

seres Landes nach 1945 nie ernst-
haft in Frage gestellt wurde, sieht es bei 
der Fähigkeit zur Landesverteidigung 
ganz anders aus. In jedem Fall aber ist die 
österreichische Neutralität heute mehr 
denn je eine Verpflichtung zur größtmög-
lichen militärischen Selbstverteidigung. 

Österreich hält sich noch immer der Mythos, 
dass uns die Neutralität vor allen Wechselfällen der 
Weltpolitik schützt. Das hält einer Faktenüberprüfung 
nicht stand. Welche Gesamtstrategie es jetzt braucht. 

Lange hatten wir uns in Sicherheit 
gewiegt, dass die nach dem Zweiten 

Weltkrieg entstandene und durch die 
KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 
gestärkte Sicherheits- und Friedensord-
nung in Europa die staatliche Souverä-
nität und die territoriale Integrität der 
einzelnen Länder gewährleistet. Nun 
aber hat - nach vorangegangenen Verlet-
zungen - der mutwillige Aggressionskrieg 
Putins gegen die Ukraine diese Ordnung 
brutal zerstört. Selbst Energie und Ge-
treide werden dabei zu Waffen gemacht, 
was unter anderem auch zu einer neuerli-
chen hungerbedingten Flüchtlingswelle 
aus dem Nahen Osten und Nordaffika 
nach Europa fuhren kann. Was vom 
russischen Präsidenten als Blitzkrieg 
gedacht war, führt zunehmend zu einem 
Abnützungs- und Zermürbungskrieg, 
verbunden mit der Gefahr, dass der Wes-
ten "Ukraine-müde" wird. Gerade des-
halb sollte klargestellt werden, dass zwar 
die Kampfhandlungen in der Ukraine 
stattfinden, der Krieg jedoch gegen ganz 

Europa und den Westen gerichtet ist. Es 
wird daher auch länger dauern, wieder 
zu friedlichen Verhältnissen zu kommen. 
Viele europäische Länder, allen voran 
Finnland, Schweden und Dänemark, 
haben sich bereits darauf eingestellt. Die 
NATO beabsichtigt, ihre Einsatztruppe 
von 40.000 auf 300.000 Mann aufzu-
stocken. Völlig ironiefrei kann man also 
feststellen: Putin hat sowohl die NATO 
als auch die EU, insgesamt also den 
Westen vereint und gestärkt. 

In Österreich jedoch hält sich noch 
immer der Mythos, dass uns die Neutrali-
tät vor allen Wechselfällen der Weltpoli-
tik schützt. Allerdings hält dieser Mythos 
einer Fakten Überprüfung nicht stand, 
und schon Machiavelli meinte: "Die 
Neutralität eines Landes wird eher von 
seinen Gegnern gewünscht, während 
seine Freunde dieses Land lieber als 
Verbündeten sehen würden." Und tat-
sächlich zeigen die Aufmarschpläne des 
einstigen Warschauer Paktes, dass auf-
grund der geografischen Lage Österreichs 
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Schon Niccolö Machiavelli meinte: 
,Die Neutralität eines Landes wird eher 

von seinen Gegnern gewünscht, 
während seine Freunde dieses Land 

lieber als Verbündeten sehen würden.6 
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Wir sind zwar nie der NATO beigetreten, 
hoffen und glauben aber, sicher sein zu 
können, unter dem Schutzschirm der 
NATO zu stehen. Als EU-Mitglied gilt 
jedoch der Lissaboner Vertrag von 2007. 
Darin wird in Art. 42 (7) eine umfassende 
und damit auch militärische Beistands-
pflicht stipuliert, wenngleich insofern 
eingeschränkt, als die dort ebenfalls ent-
haltene "Irische Klausel" es Ländern wie 
Irland, Dänemark, Finnland, Schweden 
und auch Österreich erlaubt, den Bei-
stand entsprechend ihren nationalen Ge-
setzen gestalten, d. h. militärische Hilfe 
und Unterstützung verwehren zu kön-
nen. Ungeachtet dessen hat aber Öster-
reich Art. 23 lit. j seiner Bundesverfas-
sung dahin geändert, uneingeschränkt an 
der gemeinsamen Sicherheits- und Au-
ßenpolitik der EU teilzunehmen. Durch 
die bereits seit Jahren stattfindende ag-
gressive und imperialistische Expansions-
politik Russlands, von Georgien über die 
Krim bis zur Ukraine, hat sich die Sicher-
heitslage dramatisch verändert und die 
europäische Friedensordnung über den 
Haufen geworfen. Die Schweiz ihrerseits 
hält an ihrer auf den Wiener Kongress 
von 1815 zurückgehenden Neutralität 
fest, hat allerdings, obwohl sie so wie 
Österreich von NATO-Ländern umgeben 
ist, eine viel stärker ausgebaute Landes-
verteidigung als Österreich. 

2019 hat der damalige Verteidigungs-
minister Thomas Starlinger unge-
schminkt erklärt, dass das österreichi-
sche Bundesheer nicht (mehr) einsatz-
fähig und unser Land folglich wehrlos ist. 
Die Anfang des Jahres gemachte groß-
spurige Ankündigung, diese Misere mit 
Sonderbudgets von zehn Milliarden Euro 
und einer Erhöhung des Verteidigungs-
budgets auf 1,5 Prozent des BIP in den 
nächsten Jahren zu korrigieren, fiel bei 
der dann nachfolgenden Finanzplanung 
für die nächsten drei Jahre gleich wieder 

satz zur Ukraine bei Litauen um ein EU-
Land mit den laut EU-Verträgen notwen-
digen Beistandspflichten. Wegducken ist 
auf Dauer keine Option! 

Wenn Österreich bei seiner Neutrali-
tät bleiben will, muss es jedenfalls seine 
Sicherheitspolitik überdenken. Mehr als 
überfällig ist hierbei, endlich die größt-
mögliche militärische Sicherheit herzu-
stellen. Dabei sind die europäische Ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) und die EU-Beistandspflicht zu 
berücksichtigen. Umfassende Sicherheit 
geht jedoch noch weit darüber hinaus. 
Eine solche muss zur Gewährleistung der 
Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittel-
versorgung auch die wirtschaftliche Lan-
desverteidigung sowie die Cybersicher-
heit umfassen. Gleiches gilt auch für den 
Katastrophenschutz und last, but not 
least für die Erhaltung der sozialen 
Sicherheit zur Vermeidung von sozialer 
Polarisierung. 

Die Bewältigung dieser dringenden 
Aufgaben erfordert eine zukunfts-

weisende Gesamtstrategie. Eine solche 
muss in vielen Bereichen bestehenden 
Nachholbedarf einschließen. Dieser ist 
im Sicherheitsbereich, bei der Energie-
versorgung, beim Klimaschutz oder im 
Bildungs- und Wissenschaftsbereich ge-
geben. Es braucht mehr Mittel für Tech-
nologieentwicklung und Technologieum-
setzung sowie eine digitale Aufholjagd. 
Dies erfordert eine leistungsfähige Wirt-
schaft und dafür eine klare Wirtschafts-
politik. Zu einer solchen gehört auch der 
Mut zur Wahrheit, verbunden mit struk-
turverbessernden, angebotssteigernden 
und wettbewerbserhöhenden Maßnah-
men bei sozialem Ausgleich. Die Errei-
chung dieser Ziele braucht eine hand-
lungsfähige Regierung und die Miteinbe-
ziehung aller Entscheidungsträger, vor 
allem der Sozialpartner. 

in Vergessenheit, sodass die Unterfinan-
zierung weiterhin bestehen bleibt. Damit 
wird der verfassungsrechtlichen Ver-
pflichtung unserer Neutralität nicht ent-
sprochen und wir glauben weiterhin, 
schlaumeierhafte Trittbrettfahrer bleiben 
zu können. Dabei hilft auch die Unter-
würfigkeit gegenüber Russland nicht, wie 
die vertragswidrige Lieferkürzung bei 
Erdgas durch Gazprom zeigt. Dieser hät-
ten wir um ein Haar noch vor Kurzem 
den fossilen Teil der OMV-Geschäfte 
verkauft. Umso mehr ist es dringend not-
wendig, unsere Sicherheitsposition und 
Sicherheitsstrategie unter den eingetre-
tenen Umständen zu überdenken und 
unsere Abwehrfähigkeit im Rahmen der 
oben geschilderten Verpflichtungen neu 
auszurichten und auszustatten. Dies gilt 
auch für die Sicherung des Luftraums 
und für eine zeitgemäße Luftabwehr. 
Dazu gehören inzwischen auch die 
Cybersicherheit und eine ausreichende 
Rohstoffvorsorge. Wir müssen verstehen, 
dass Sicherheit nicht zum so modern 
gewordenen "Nulltarif" erzielt werden 
kann. 

Man stelle sich nur vor, welche Ver-
pflichtungen entstehen könnten, 

wenn so wie jetzt die Ukraine auch Litau-
en angegriffen würde - wegen eines Kon-
flikts um den Korridor zur russischen En-
klave Kaliningrad! Ein russischer Angriff 
auf Litauen würde wohl die NATO, aber 
auch die EU involvieren - mit unabseh-
baren Folgen. Dass die Beistandspflicht 
nach Art. 42 (7) bald schlagend werden 
könnte, ist folglich nicht mehr nur ein 
theoretisches Szenarium. Das Säbelras-
seln Moskaus gegen Litauen könnte sehr 
rasch zu ernsthafter Auseinandersetzung 
werden. Auch als Nicht-NATO-Mitglied 
wäre es für Österreich dann schwierig, 
sich aus einem solchen Konflikt heraus-
zuhalten. Schließlich ginge es im Gegen-
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